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-VttlInhalt .
Schanze wird mit einer staatischen Garnison be¬

setzet . § . 8 > Die General . Staaten suchen ihr Beneh¬
men bei dem Kaiser zu rechtfertigen . § , 9 . Der Reichs ,

fiscal macht dem Fürsten wegen Ueberiieferung einer

Schanze auf dem deutschen Boden an eine fremde Macht
den fiskalischen Proceß . Der Fürst verantwortet sich ,
und deponiert die 285000Rthlr . § . io . lFeuerTraus .

acr zwischen dem Fürsten von Gstfriesland und dem

Fürsten vonLichrenstein . § . n . Fürst Georg Lhri »

stian stirbr .

Drei und zwanzigstes Buch.
Von 1665 — 1668 .

Erster Abschnitt .
§ . i . Der Graf Edzard Ferdinand wird bei der

Schwangerschaft der verwittweten Fürstin Curator der

Leibesfrucht , und übernimmt bis zu ihrer Entbindung
die interimistische Regierung . §. 2 . Ostfriesland
wird mit der Pest heimgesuchet . § . z . Zn dem zwischen
England und Holland ausgebrochenen Kriege werden

von den Engländern viele emdische Schiffe genommen .

§ . 4 . In Ostfriesland besorget man eine Landung der

Engländer , und von der Landseike einen Einfall des

Bischofs von Münster . § . 5 . Der Graf fodert die

Stande auf , ihn mit einem Geld . Beitrag zu einer Lan -

des >Deftnston zu unterstützen . § . 6 . Die Eeneral -Staa .

ten rathen dem Grafen an , braunschweigische Truppen

zur Besetzung der Granze einzunehmen , z . 7 . wobei

aber die Stande Bedenklichkeiten finden .

Zweiter



XIV Inhalt
'
»

Zweiter Abschnitt .
tz . i . Die verwittwete Zürstm Christine Charlor «

re wird von dem Erbprinzen Christian Eberhard
entbunden . §. 2 . Die Fürstin übernimmt die vor »
mundschafcliche Regierung . Graf Edzard Ferdi¬
nand , Herzog Eberhard IH . von Würtenbcrg und die
Herzoge Georg Wilhelm und Ernst August von Braun¬
schweig werden Mit -Vormünder . § . z . und 4 . Die
Stände äußern ihr erstes Mißvergnügen über dis
vormundschaftliche Regierung , besonders protesti -
ren sie wider ausländische Kuratoren . § . ; . Die ohne
ihr Vorkenntniß auf Veranlassung der vormundschaft¬
lichen Regierung eingerückten Braunschweigischen
Truppen vermehren dieses Mißvergnügen . § . 6 . Die
General - Staaten suchen die Stande , auf Anhalten der
Fürstin , zu dem provisorischen Unterhalt der Braun¬
schweigischen Truppen zu überholen . § . 7 . Diese wol -
len sich nicht dazu bequemen , und verbinden sich , noch
zur Zeit die vormundschaftliche Negierung nicht anzu «
erkennen . § . 8 . Hieraus entstehen vielfache Verwir -
rungen , die sich um so viel mehr Haufen , weil zwischen
der Fürstin und dem Mit - Vormund Grafen Edzard
Ferdinand Mißhelligkeiten ausbrechen . § . 9 . Von al¬
len Seiten laufen hierübe ' Klagen bei den General -
Staaten ein . § . 10 . Die Fürstin schreibet einen Land¬
tag aus , um die Stande zu bewegen , den Unterhalt
der braunschweigischen Truppen zu übernehmen ; weil
aber gar keine Deputaten sich einfinden , § . , n . so
schreibet sie selbst eine Schatzung aus , und laßt sie durch
Exemtion beitrciben . §. 12 . Die Emder widerfttze «
sich der braunschweigischen Einquartierung in Oldar -
sum . § . iz . Die General - Staaten entschließen sich ,
zur Beilegung der oskfriesischen Irrungen Commissarien
nach Ostfriesland abzusenden . § . 14 . und 15 . In de»



Inhalt . xv
ren Gegenwart wird ein Landtag unter Streitigkeiten
über die Präliminarien eröffnet . § . iS . und 17 . Ver¬
handlungen über die Materialien , besonders über die
Landes -Defension . §. iz . Die Vergleichs -Vorschläge
der staatischen Cvmmissarien werden zwar nicht ange .
nommen , § . 19 . doch werden einige Puncte proviso¬
risch mit beiderseitiger Zustimmung festgesetzet.

Dritter Abschnitt .
§ . i . Der zwischen Holland und Münster geschlos¬

sene Friede benimmt den Osiftiesm die Bessrgniß für
"

einen feindlichen Einfall von der Landseite . § . 2 . Da¬
her halt man nun die Anwesenheit der braunschweigi¬
schen Truppen unnöthig . Die Fürstin macht den Stän¬
den zum baldigen Abzug dieser Truppen Hoffnung , und

'

nun werden zwischen ihr und den Standen die Tracta «
ten wieder ' eröffnet . § . g . Die General . Staaten be¬
fürchten eine englische Landung und « ine schwedische In¬
vasion . Sie entschließen sich , ihre Besatzung in Em -
den zu verstärken . Da aber die Fürstin und die Emder
solches ungerne sehen ; so halten sie ihre Truppen zu¬
rück . § . 4 . Heimliche Unterhandlung der Fürstin und
des Grafen Edzard Ferdinands mit den Herzögen von
Braunschweig . §. 5 . Statt des versprochenen Abzugs
der braunschweigischen Völker rücket unvermuthet ein
neues Corps in Ostfriesland ein . § . 6 . Die Fürstin
schreibet zum Unterhalt dieser Truppen eigenmächtiger
Weise Schatzungen aus , und laßt sie durch Execution
beitreiben . Auch läßt sie ein ausgebrachkes kaiserliches
Rescript , wornach die Stände die vormundschaftliche
Regierung anerkennen sollten , abdrucken und publici -
ren . tz. 7 . Hierüber beschweren sich die Stände bei der
Fürstin , § . 8 . und bei den General -Staaten . Diese
vollen sich zwar bei dm von der Fürstin angebrachten

Entschul -
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Entschuldigungen nicht beruhigen ; 9 . finden indes ,

fen nicht gerochen , den Standen wider die Herzoge von

Vraunschweig die starke Hand zu bieten ; sondern su.

chen nur durch Unterhandlung die Evacuation zu be-

würken . io . Die Grafschaft Ostfriesland wird mit

in den Frieden zwischen Hofland und Münster einge .

schlossen. K. rr . Fortgesetzte Verhandlung über die
braunschweigische Evacuation in dem Haag . § . 12 .
Die General - Staaten senden Committirte zur Beilegung
aller Irrungen nach Ostfriesland ab , § . i z . und ver¬

stärken unvermuthet , jedochmit Einstimmung der Stadt
Emden , ihre Garnison in Emden . § . 14 . Die Für¬
stin will sich mit den staatischen Commissarien nicht ein «

lassen ; daher werden die zwischen ihr und den Standen

angefangenen Traktaten abgebrochen . § . 15 . Der Un «
Wille der General - Staaten über den längeren Aufent¬
halt der braunschweigischen Truppen § . 16 . veranlag
set endlich den Abzug der braunschweigischen Trup¬

pe «» . § . 17 - Die staatischen Commissarien reisen wie¬
der nach Holland zurück . > ^ -

Vierter Abschnitt .

h . r . Der Raiftr befiehlt den Ständen , die

Fürstin als vornrundschafcliche Regent «» anzuex -

kennen , theilet indessen § . 2 . die hierauf eingegange «

neu ständischen Einreden der Fürstin zur Erklärung zu.

Hierüber entstehet von beiden Seiten bei dem Reichs -

yofrath ein Schriftwechsel . § . ^ Der Raiser trägt
dein Herzog Ernst August von Braunschweig
das Lo »n «» «ssorium zur Untersuchung und Beile¬

gung der ofifbiesischen Streitigkeiten auf , K. 4 .
und läßt durch seinen Gesandten Friquet die General »

Staaten ersuchen , sich nicht weiter mir den . ostfriest -

schen Angelegenheiten zu bemengcn , vielweniger die
Stande
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Stande wider die Fürstin zu unterstützen . § . 5. Die
General -Staaken suchen die kaiserliche Commission ab¬
zuwenden . §. 6 . Der Herzog subdelegiret seinen Canz «
ler Hopfner und den geheimen Rath von Münchhausen .
Die Stände recusiren den Canzkr , § . 7 . und - wollen
sich überhaupt mit der subdelegirtm Commission nicht
einlassen , § . 8 . worauf die subdelegirten Commissa .
rien wieder abreisen . § . 9 . und rc >. Die Stande erbie¬
ten sich , die Fürstin und den Grafen Cdzard Ferdinand
als vormundschaftliche Regenten zu erkennen , und ih .
ne » allen Gehorsam zu bezeigen , wenn sie ihnen die
Aufrechthaltung der Landes -Verträge zusichern wollen .
Die Fürstin will sich hierauf nicht erklären , und stellet
die Judicakur der Streitigkeiten dem Reichshofrath an¬
heim . § . rs . Dagegen findet der Graf Edzard Ferdi¬
nand das ständische Anerbieten billig , und dem Wohl
des Landes und des fürstlichen Hauses angemessen .
§ . rz . Die Stande wenden sich wieder an die General -
Staaten . Diese entschließen sich abermals , eine Com¬
mission zur Beilegung der Streitigkeiten und Handha¬
bung der Landes -Verträge nach Ostfriesland abzusen -
den . § . 14 . Der junge Fürst Christian EberhalÄ
von Ostfriesland wird in den Fürsten - Rarh einge «
führet , und erhält Sitz rmd Glimme auf der ßür -
stenbank . § . 45 . Die staatlichen Commissarien treffen
in Ostfriesland ein . § . 16 . Die Fürstin will sich mit
ihnen nicht in Tractatcn einlassen , und hält fle mit di.
latorischen Einreden auf . § . 17 . Mittlerweile erneuert
der kaiserliche Reickshofrath die Commission auf den
Herzog Ernst August von Braunschweig , und weiset
die Stande an , sich der Commission zu submitkiren ,
und sich alles Recurfts an auswärtige Mächte zu ent¬
halten . § . Auch werden die General -Staattn er¬
suchet , sich der klagenden Stande nicht weiter anzuneh¬
men , sonder » sie an den Kaiser hinzuvrrweiftn . § . , 9 .

* * Die
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Die Fürstin giebt nun der staatlichen Commission zu
erkennen , daß sie sich zur gemeinschaftlichen Übernah¬
me der vormundschaftlichen Regierung mit dem Grafen
Edzard Ferdinand nicht entschließen könne . § . 20 . Die

staatliche Commission trifft hierauf Vorkehrungen , den

Grafen Edzard Ferdinand allein in den Besitz der vor¬

mundschaftlichen Regierung zu stellen . Dies veranlas¬

set die Fürstin zu einer günstigeren Erklärung , und bah¬
net den Weg zu einem Vergleich . §. s r . Absterben
des Grasen Edzard Ferdinand von Ostfriesland .

§ . 22 . Seine Wittwe und Nachkommen . § . 29 . Durch

Absterben des Grafen sind hie vorigen Streitigkeiten

zwischen ihm und der Fürstin von selbst gehoben .

L . 24 . Auf einem Landtage arbeiten die staatlichen Com -

missaricn an einem Vergleich zwischen der Fürstin und

den Ständen über die vormundschaftliche Regierung .

§ . 25 . Eine überspannte Federung der Stande veran¬

lasset erst den Abbruch der Tractaten . § . 26 . Sie wer -

den aber bald wieder angesassct . Der Vergleich über

die Beschwerden wird endlich getroffen , und von der

Fürstin und den Standen unterschrieben . §. 27 . Die

fürstlichen Huldigungs -Rcversalen und der schriftliche

Huldigungs -Eid der Stande kommen zu Stande , und

die verwiltwete Fürstin Christine Charlotte wird

nun als vorimmdschafcliche Regent «» anerkannt .

§ . 28 . Die staatischen Commissarien schlichten noch ei¬

nige Privat - Streitigkeiten , und treten ihre Rückreise

nach Holland an .

Neunzehn.



2O Neunzehntes Buch .

Zweiter Abschnitt .

§. r . Die Stände können den Abzug der Hessen nicht bewürben,
müssen vielmehr § . 2 . zu den hessischen Satisfaclions - Gel-
dern eine Quvte bezahlen, und werden § . auch zu den
schwedischen Sarisfactions - Geldern , jedoch gelinde, so wie
auch § . 4 . z» den schwedischen Verpflegungs - Geldern, her-
bciaczogcn - § . Ferner müssen sic ihr Comingent zur Un¬
terhaltung der Garnison in Vechte entrichten , § . 6 . weichen
aber dem verlangten Beitrag zu den 100 Römer - Monaten
aus . § - 7 . Dagegen müssen sie ihr Conlingent zu den Fran -
kenthalischcn Satisfactions - Geldern , §. 8 . und zu den Ver¬
pflegungs - Geldern der Coesfcldischen und Ncuhausischcn Be¬
satzung entrichten. §. 9. Endlicher Abzug dev Hessen.

. §. r .
lö ^ Heber die Streitigkeiten zwischen der vormund¬

schaftlichen Regierung und den Ständen , und über
neue Mißhelligkeiten der Stände unter sich , die nun
noch leider ! hinzutraten , wurde denn der gewöhn¬
liche Weg nach dem Haag wieder eingeschlagen .
Doch diesen Punct wollen wir noch erst aussetzen ,
um zuvor den Folgen des westphälischen Friedens
nachzugehen . Der westphälische Friede war nun
freilich wohl geschlossen , Ostftieöland wurde aber
dadurch von der lästigen Einquartierung der Hessen
noch nicht befreiet ; auch mußten die monatlichen
Contributionen noch immerhin bezahlet werden .
Die Stände wandten sich daher an die Landgräfi

'
n,

und baten sowohl um Abführung ihrer Truppen , als
um die Aufhebung der Contributionen . Sie bezo¬
gen sich auf den r6 . Artikel §. 9 . und io . des osna -
brückischen Friedensschlusses . Darnach sollten die
Contributionen aufhören , nur sollte man sich über
einen mäßigen Unterhalt der BesaHung vergleichen .
Es war aber die Auswechselung der vorbehaltenen
Ratificationen noch nicht erfolget . Die Landgräfin

antwor -
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